
W a l t e r M e r t i n e i t : 

Fridericianische Städtepolit ik in Ostpreußen* 

Die Fragen der städtischen Verwal tung und ihrer Entwicklung im ab-
solutistischen P reußen scheinen mit der gründlichen Arbei t G. S c h m o l -
l e r s „Das Städtewesen unter Friedrich Wilhelm I." auch schon für die 
Zeit Friedrichs des Großen bean twor te t zu sein; denn alle Grundzüge 
der Steuer- und Behördenverfassung der preußischen Städte wurden in 
der 1. Hälfte des 18. J ah rhunde r t s festgelegt, in Ostpreußen z. B. während 
des Retablissements.1 Tatsächlich trifft der Eindruck zu, wenn man streng 
verfassungsrechtliche Maßstäbe anlegt. Unte r dem Gesichtspunkt der 
Verwal tungspraxis jedoch ergeben sich bedeutsame Unterschiede zwischen 
beiden Verwaltungsperioden, die Berücksichtigung verlangen, w e n n man 
ein Verständnis für die spezifisch fridericianischen Formen als Vorbe-
re i tung neuer Entwicklungsstufen gewinnen will. 

Der durchgängige Zug aller vorfridericianischen städtepolitischen Maß-
nahmen war das Bemühen u m die Wiederherstel lung und Sicherung der 
städtischen Wirtschaftskraft für den Gesamtstaat durch Anpassung der 
städtischen Verwal tung an die staatl ichen Organisationsformen. Hier 
dominierten dann schließlich die Kriegs- und Domänenkammern und die 
ihnen unters te l l ten Steuerrä te durch eine mehr oder weniger s t reng ge-
führte Polizei- und Finanzaufsicht.2 

Die reinste Form des vorfridericianischen städtischen Verwal tungs-
typus ents tand im Verlauf des Retablissements in Preußisch-Litauen 
mit der Verle ihung der Stadtgerechtigkeit an verschiedene Kirchdörfer 
und Grenzflecken. Hier s tand dem Verwal tungss taa t kein Pat r iz ia t oder 
Honora t iorentum und keine Bürgerschaft mi t kommunalpoli t ischer Trad i -
tion gegenüber. Ihre Magistrate waren Schöpfungen aus königlichem 
Recht, ihre Existenz h ing eng zusammen mit dem Domanium.3 

*) Dieser Beitrag ist ein noch ungedr. Teil meiner Dissertation „Die fride-
ricianische Verwaltung in Ostpreußen. Ein Beitrag zur Geschichte der preus-
sischen Staatsbildung", Diss. phil. Gott. 1958, jetzt gedr. als Bd 1 der Studien 
zur Geschichte Preußens, hrsg. von Prof. W. H u b a t s c h . Heidelberg 1958. 

1) G. S c h m o l l e r in: Deutsches Städtewesen in älterer Zeit. (Bonner staats-
wissenschaftliche Untersuchungen, 5. Heft.) Bonn 1922. S. 231—428. 

2) vgl. dazu außer Schmoller speziell für Ostpr. den geschichtl. Rückblick 
bei Th. W i n k l e r , Johann Gottfried Frey und die Entstehung der preuß. 
Selbstverwaltung. Stuttgart u. Berlin 1936. S. 25 f f. 

3) zu dem Charakter der neuen Städte bes. im domanialen Retablissements-
gebiet F. T e r v e e n , Gesamtstaat u. Retablissement. (Göttinger Bausteine 
zur Geschichtswissenschaft, Bd 16.) Göttingen 1954. S. 39 ff. Die Namen der 
14 neugegr. Städte bei H. H e y n i k e , Entwickl. d. ostpr. Städte. Eine wirt-
schaftshist. Unters. Staatswiss. Diss. Königsberg 1931. S. 22 f. 
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Der domänenstaatliche Charakter der vorfridericianischen Verwaltung 
in Ostpreußen hatte dazu geführt, daß auch die übrigen kleinen Städte, 
deren Geschichte zum Teil bis in die Anfänge des Ordensstaats zurück-
reichte, wirtschaftlich in die Enge getrieben und ihrer eigenständigen 
kommunalpolitischen Bedeutung fast ganz beraubt wurden.4 

Die vom Stand der ostpreußischen Städte 1740 unter Führung Königs-
bergs vorgetragenen Landesbeschwerden enthielten nicht nur Klagen 
über den Rückgang des Handels und Beeinträchtigung der städtischen 
Wirtschaft zugunsten der Domänen, sondern richteten sich auch gegen 
die Verletzung ihrer verbrieften kommunalpolitischen Rechte. Die ost-
preußische Residenzstadt bat Friedrich den Großen um Sicherung und 
Schutz des Wahlrechts des städtischen Magistrats und der Gerichte. Eben 
diesem associiren sich die sämbtliche Hinter-Städte, denen man ihr freyes 
Wahl-Recht in Erwählung der Bürger-Meister, Magistrats-Persohnen, 
Stadtschreiber, auch Advocaten und übrigen Städtschen Bedienten und 
Belehnten durch die Commissarios locorum oder Steuer-Räthe sehr unter-
brochen und mancher wieder ihren Willen in eine Städtsche Bedienung 
gesetzet wird, worauß öffters Streit und Wiederwillen in der Stadt ent-
stehet. Auch möge der König denen Magisträten die in Cämmerey-Sachen 
so sehr entzogene Disposition wieder belassen.5 

Die Wahlrechtsfrage war in der Tat ein entscheidendes Kriterium in 
dem langsamen Entmündigungsprozeß städtischer Selbstverwaltung. Es 
gab kein Gesetz, das den Städten dieses Recht expressis verbis zu nehmen 
versucht hätte. Aber die Verwaltungspraxis hatte seine freie Ausübung 
in zunehmendem Maße eingeschränkt, weniger aus politischen Absichten 
Friedrich Wilhelms I. als aus technischen Verwaltungsbedürfnissen, die 
sich freilich aus wirtschafts- und militärpolitischen Staatszwecken er-
gaben. 

4) H. K e l l e t a t , Die Städte Ostpr. in ihrer geogr. Lage u. deren Auswir-
kungen. (Veröffentl. d. Geogr. Inst, der Albertus-Univ. zu Kgb. i. Pr., N. F. 
Reihe Geogr., Nr. 7.) Königsberg 1934. S. 289 ein Verzeichnis der Städte mit 
den Daten ihrer Gründung. 

5) Die Gravamina der ostpr. Stände 1740 konnten von den Hrsg. der Acta 
Borussica (zit.: AB) nur unvollständig nach einer fehlerhaften Abschrift mit-
geteilt werden. AB VI, 2, S. 46—58. Die Gravamina der Städte sowie die 
Schlußfassung, in der die getrennt abgefaßten Bedenken der drei Kurien ver-
einigt und in dieser Form dem König vorgelegt wurden, galten als verschollen. 
Inzwischen habe ich im Deutschen Zentralarchiv Merseburg (zit.: DZ A Merse-
burg) eine saubere Abschrift der „Allerunterthänigsten Bedencken der ge-
sambten Stände des Königsreichs Preußen, übergeben den 21. Sept. 1740" ent-
deckt. Hier sind auch die Bedenken der Städte als Gravamen 9—16 enthalten. 
DZA Merseburg, GD. Ostpr. u. Lit. M. T. XXII, Nr. 36. 
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a) Die Einschränkungen im Wahlrecht des Königsberger Magistrats und 
die Bedeutung der Polizeiverfassung von 1752 

Es kennzeichnete den rechtlichen Zug der fridericianischen Verwaltung, 
daß der König grundsätzlich auch die Privilegien der städtischen Kom-
munen anerkannte und ihnen das in den Gründungsurkunden verbriefte 
Recht der Magistratswahl nicht bestritt. Aber es gab Ausnahmen von 
dieser Regel, die sich über das anerkannte Privilegienrecht hinwegsetzten, 
wenn Gesamtstaatsinteressen es zu erfordern schienen. Ein geradezu klas-
sisches Beispiel bot die Behandlung der Königsberger Wahlrechtsfrage. 

Unter Friedrich Wilhelm war es nicht selten der Fall gewesen, daß 
diejenige Magistrats wähl die beste Aussicht auf königliche Bestätigung 
besaß, mit der jeweils das höchste Angebot zur Zahlung an die Rekruten-
kasse verbunden war.6 Als im Herbst 1740 der Königsberger Oberbürger-
meister und Tribunalsrat von Müllenheim starb und der Magistrat den 
Bürgermeister Schröder zu seinem Nachfolger wählte, standen bei der 
königlichen Bestätigung der Wahl verschiedene Motive im Widerstreit 
miteinander. Die Königsberger Kammer riet von der Bestätigung der 
Wahl ab, weil Schröders reiche verwandtschaftliche Beziehungen zu Mit-
gliedern des Magistrats die Arbeit stören könnten. Der König und das 
Generaldirektorium dagegen erklärten sich für die Wahl unter der Be-
dingung, daß der Magistrat 1000 Taler in die Rekrutenkasse zahlte. Als 
kurz darauf der preußische Resident in Danzig, Geheimer Rat von Ferber, 
mit einem Angebot von 2000 Talern um die Stelle sich bewarb und dazu 
versprach, mit 20 000 Talern im Lande sich ansässig zu machen, entschied 
der König plötzlich für Ferber. Der Königsberger Kriegs- und Domänen-
rat Stolterfoth hatte gleichfalls 2000 Taler für den Posten geboten. Das 
Generaldirektorium aber hielt ihn wie auch Ferber nicht für geeignet, 
ein so wichtiges Amt zu versorgen, von dem gleichsam das Wohl und 
Wehe einer so ansehnlichen Handelsstadt mit dependiret. Schließlich 
wurde dann die Wahl Schröders doch bestätigt, nachdem der Magistrat 
sich verpflichtet hatte, 2000 Taler an die Rekrutenkasse zu zahlen.7 

Die Wahl des Königsberger Oberrichters und Tribunalrats Kiesewetter 
zum dirigierenden Bürgermeister nach dem Tode Schröders im Jahre 1746 
wurde ohne das Zwischenspiel einer Konkurrenz im Ämterkauf und dem 

6) zur Behandlung der Wahlrechtsfrage im allg. siehe AB VI, 1, S. 242 f. 
Über die Rekrutenkasse ebenda, S. 187. 

7) der ganze Aktenvorgang in AB VI, 2, S. 177 f. Die Bestätigung der Wahl 
Schröders durch Reskript d. GD an die Kgb. K, Bln. 16. 12. 1740 im Königs-
berger Staatsarchiv (zit.: Kgb. St. A.), Ostpr. Fol. 14720, I, 26. Zur Wieder-
besetzung einer vakanten Kgb. Stadtratsstelle meldeten sich z. B. 1744 9 Be-
werber mit Angeboten von 600 bis 2300 Talern für die Rekrutenkasse. Kgb. 
St. A., Ostpr. Fol. 14723, VI, 58. Ähnliche Fälle in Ostpr. Fol. 14720, II, 36; VI, 
6; 14721, III, 82; 14723, VIII, 37, Abschriften, ungedr. 
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städtischen Wahlrechtsprivilegium gemäß anerkannt .8 Bei der Neube-
setzung der bald darauf wieder vakanten Stelle im J a h r e 1751 wurden 
jedoch andere Erwägungen geltend gemacht. Friedrich der Große ver-
weigerte die Bestät igung der Neuwahl , die auf den Rendanten der Lizent-
kasse Hofrat Keßler gefallen war, und ernannte , vermutlich auf Vor-
schlag des Königsberger Kammerpräs identen von Massow, den bisherigen 
Kriegs- und S teuer ra t zu Bar ten Daniel Friedrich Hindersin zum diri-
gierenden Bürgermeister . Man habe vor diesesmahl aus bewegenden Ur-
sachen Bedenken gefunden, die Königsberger Magis t ra tswahl zu billigen, 
ob Wir gleich sonst . . . geneigt sind, denen Magistraeten ihr herge-
brachtes Wahl-Recht zu conserviren." Hindersin wurde dahin instruier t , 
daß er seine Haupt-Attention mit pflichtmäßig auf die Wiedereinführung 
der dort ganz verfallenen Polizei, ingleichen auf das dasige bisher noch 
sehr geringe Manufactur- und Fabriquenwesen und deren bessere Auf-
nahme richten solle.10 Das Interesse für den statum politicum et oecono-
micum durchbrach hier ein Recht, das der König an sich geschützt wissen 
wollte. 

Es wurde bald offenkundig, w a r u m die Königsberger Magis t ra tswahl 
abgelehnt und ein S teuer ra t zum Oberbürgermeis ter der Stadt bestell t 
wurde . Königsberg erhielt eine neue Polizeiverfassung. Die 1733 einge-
richtete Polizeikommission, der ein Etatsminis ter der Preußischen Regie-
rung und der jeweilige General en Chef der Provinz präsidierten, 
wurde am 16. März 1752 aufgelöst, da fortmehro die besondere Direction 
des gesammten Polizeiwesens gedachter Stadt Königsberg nur lediglich 
und allein dem Polizeidirektor Kriegesrath Hindersin zustehen und der-
selbe darunter niemanden als nur allein dem Präsidenten dortiger Kam-
mer von Massów subordiniret sein soll. Pa rag raph 9 der Dienst instruk-
tion für Hindersin best immte, daß alle Privilegirte und Eximirte dortigen 
Ortes, worunter auch die Academie, Hospitäler und sonst alle andere 
dasige königliche Bediente, auch privilegirte Häuser, Gründe und Per-
sonen ohne Unterscheid mit begriffen sein, in Polizeisachen die Juris-
diction und Cognition des bestellten Polizei-Directoris erkennen, sich 
dessen Verordnungen . . . unterwerfen, in allen andern Sachen aber ihre 
bisherige Fora und Jurisdictionalia nach als vor behalten sollen.11 

8) R. d. GD an die Kgb. K., Bln. 25. 1. 1746, Kgb. St. A., Ostpr. Fol. 14725, 
II, 65. Abschr., ungedr. 

9) R. d. GD an die Kgb. K., 1. 12. 1751, Kgb. St. A., Ostpr. Fol. 14730, XII, 
75, Abschr., ungedr. 

10) KO an das GD, Potsdam 29. 11. 1751, AB IX, S. 279. Die Bestallungsur-
kunde, die zugleich die Dienstinstruktion enthält, d. d. Bln. 1. 12. 1751, Kgb. 
St. A., Ostpr. Fol. 14730, XII, 75, Abschr. 

11) Grundlegend für die neue Einrichtung der Polizei Verfassung die KO an 
das GD, Potsdam 15. 3. 1752, AB IX, S. 311—13. Die vollständige Instruktion 
für Hindersin in Kgb. St. A., EM 110 a, Paket 3088. 
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Von Massow ha t te die Ins t rukt ion nach dem Vorbild der Berl iner Poli-
zeiverfassung und in den Fragen der Jur isdikt ionskompetenz nach dem 
Ressortreglement vom 19. 6. 1749 entworfen. An die Stelle einer ge-
mischten königlichen und städtischen Polizeikommission, in der die 
Preußische Regierung, die Obergerichte, das Mil i tärgouvernement , die 
Universität , der Advocatus fisci und die Königsberger Kriegs- und Do-
mänenkammer sowie der Magistrat der Stadt ver t re ten waren , t r a t nun 
ein einziger Mann, der allein das Ver t rauen des Kammerpräs iden ten 
besaß. Das schwerfälligere Kollegialprinzip wurde abgelöst durch das 
Prinzip präsidialer Selbständigkeit des Polizeidirektors, dem 4 Polizei-
inspektoren und 21 sogenannte Commissaires de Quart iers unters tanden. 
Damit war die Verschmelzung des wichtigsten Teils der Königsberger 
S tad tverwal tung mi t dem gesamtstaatl ichen Behördenmechanismus voll-
zogen. Sie wurde repräsent ier t durch die Personalunion des Oberbürger-
meisteramtes mit dem Polizeidirektorium. Der Magis t ra t konnte fortan 
nu r noch diejenige Persönlichkeit zum consul dirigens wählen, die die 
Kriegs- und Domänenkammer dem König auch als Polizeidirektor vor-
schlagen würde . Ähnlich verhiel t es sich mi t der Besetzung eines Teils 
der Stadtratsstel len, die mit dem Amt des Polizeiinspektors verbunden 
waren. 

Der Verwal tungsrat ional ismus erreichte mit der neuen Königsberger 
Polizeiverfassung einen Höhepunkt . Die Eintei lung der Residenzstadt in 
21 Quar t iere w a r ein Muster der adminis t ra t iven Technik more geome-
trico. J eder Quart iermeis ter habe sich wohl einzuprägen, daß S. K. M. ihn 
lediglich zum Werkzeug in Ausführung alles desjenigen gesetzet und an-
genommen wissen wollen, was in Policey-Sachen ein vor allemahl ange-
ordnet ist . . . Man könne dazu nur solche Leute brauchen, die eines 
theils selbst einsehen und verstehen, was Ordnung, Gehohrsam und Be-
fehl sey, auch andern theils solche, die gesund, vernünftig, unverdrossen, 
verschwiegen, nicht brutal, am allerwenigsten aber interessiret, zänkisch 
oder nachläßig und faul, noch dem Trunk ergeben sind.12 

Ein gegründetes Urtei l über die Tätigkeit der neuen Polizeikommission 
abzugeben ist hier nicht möglich. Es sei nu r darauf aufmerksam gemacht, 
daß die Preußische Landesregierung, die 1752 aus der Königsberger Poli-
zeiverwaltung ausscheiden mußte , siebzehn J a h r e später bi t tere Klage 
gegen die Kommission führte, als große Brände die Stadt verheer ten, 

12) zu der Kgb. Polizeikommission von 1733 siehe AB VI, 1, S. 323 ff. Die 
„Instruction vor die Commissaires de Quartiers oder Quartiermeister in Kgb.", 
d. d. Bln. 16. 3. 1752, Kgb. St. A., Ostpr. Fol. 12816. Die Zitate nach §§ 1 u. 2. 
der Instr. Vgl. auch Th. W i n k l e r , J. G. Frey u. d. Entst. d. preuß. Selbst-
verw., S. 31 f. Eine gegenteilige Beurteilung der Funktion der Quartiermeister 
bei E. B o t z e n h a r t , Die Entwicklung der pr. Stadtverfassungen im 18. Jh. 
In: Jb. f. Kommunal Wissenschaft, 2. Jg. (1935), S. 147. 
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weisen nur einen einzigen Fall aus, in dem Friedrich der Große nach dem 
Siebenjährigen Kriege noch persönlich auf die rathäuslichen Stel lenbe-
setzungen Einfluß genommen hat . 1784 über t rug er e inem invaliden 
Stabskapi tän das Bürgermeis te ramt der ermländischen Stadt Braunsberg , 
jedoch mit der nachdrücklichen Versicherung an den Magistrat , daß die 
diesmahlige immediate Wiederbesetzung dieser Stelle seinem Wahl-Recht 
ohnbeschadet bleibe.25 Die landläufige Vorstel lung von der „Militarisie-
rung" der städtischen Verwal tung durch ausgediente Unteroffiziere trifft 
nicht zu, obwohl gerade die Vorschläge von Massows darauf abzielten. 
Von den 25 Bürgermeistern, die in den J a h r e n 1752—1757 im Königs-
berger Depar tement bestall t wurden, waren 9 gediente Unteroffiziere 
und Feldwebel.26 Von 48 festgestellten Neubesetzungen zwischen 1766 und 
1786 im gleichen Depar tement einschließlich des Ermlandes entfielen 
nur 13 an Invalide, die auf der Versorgungsliste standen, 7 von ihnen 
ha t ten Offiziersrang. Die meisten Nachfolger im Bürgermeis te ramt 
kamen aus den Magistratskollegien selbst oder den Kollegien der Nach-
barstädte. Gewöhnlich hat ten sie vorher als S tad tkämmerer gearbeitet, 
doch waren auch einige Stadtrichter , Advokaten, Ratsverwandte , Guts-
pächter oder subal terne königliche Bedienstete un te r ihnen.27 

Die Behandlung der kleinstädtischen Wahlrechtsfrage zugunsten der 
Kommunen hat te nichts mit dem Gedanken kommunale r Selbstverwal-
tung im Sinne der preußischen Reformen am Anfang des 19. J a h r h u n -
derts zu tun; denn das auf Kooptation beschränkte Wahlrecht s tand nicht 
den Gewerken oder den Gemeindeältesten noch gar der Bürgerschaft zu.28 

Die Steuer rä te waren beauftragt , notwendige Neuwahlen für Bedienun-
gen, die zum Kompetenzbereich der K a m m e r n gehörten, rechtzeitig zu 
veranlassen, beim Wahlakt persönlich anwesend zu sein und die Wahl-
protokolle mit einem Gutachten über die Qual i tä ten des Gewähl ten an 
die K a m m e r n zur Ste l lungnahme und Weiter le i tung an das General-
di rektor ium zu senden.29 Es waren staatlich gesteuerte Wahlen; aber es 
waren doch immerhin Wahlen, die für das kommunale Leben der S tad t 
ihre Bedeutung hat ten, weil durch sie die Kommunen wenigstens als 
privilegierte Korporat ionen bestätigt und erha l ten wurden . Das w a r im 
Hinblick auf die vorfridericianische Praxis des „Domänenstaates" in Ost-

25) R. d. GD an die Kgb. K , Bln. 13. 6. 1784, Kgb. St. A., Ostpr. Fol. 14769, 
VI, 221, Abschr., ungedr. 

26) die Zahlen nach Kgb. St. A., Ostpr. Fol. 14731—14736. Auf Einzelnach-
weise muß ich wegen des weit verstreuten Materials verzichten. 

27) die Zahlen nach Kgb. St. A., Ostpr. Fol. 14744—14771. Eine fehlerhafte 
Darstellung auf der Grundlage der gedr. Literatur bei H. H e y n i k e , S. 46. 

28) z. B. Kgb. St. A., Ostpr. Fol. 14762, VII, 70. 
29) Kgb. St. A., Ostpr. Fol. 14762, IX, 163. 
4» 
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preußen ein nicht zu unterschätzender Fortschrit t . Zugleich w a r b der 
S taa t damit u m das Ver t rauen der Kommunen und ihrer Verwal tung, die 
nicht nur Befehlsträger bleiben, sondern auch den Behördenappara t ent-
lasten sollten. Es geschah nicht selten, daß sich die Zentra lbehörden für 
die kommunalen Interessen gegenüber gelegentlicher Verwal tungswil lkür 
un te re r Organe einsetzten, und sei es auch nur, um nicht „zu vielen 
Beschwerden der Bürgerschaft Anlaß zu geben." Das Recht der letzteren, 
Stadtälteste zu wählen, die die Bürgerschaft vor dem Magistrat ver-
t ra ten, ist den ostpreußischen Städten in dieser Zeit nicht bestr i t ten wor-
den. Es könne ihnen, so hieß es, um so weniger benommen werden . . . 
als das Officium der Stadt-Ältesten nur temporarium und nicht perpe-
tuum ist.so 

c) Die staatliche Finanzaufsicht und der Schutz des städtischen 
Kämmereivermögens 

Unter Friedrich Wilhelm I. w a r in Ostpreußen schon zu Anfang des 
Retablissements die Klage laut geworden, daß die aeraria publica durch 
Nachlässigkeit und üble Aufsicht erschöpft seien, daß die Bürger zu den 
geringsten städtischen Ausgaben Geld zusammenlegen müßten, welches 
mit Verdruß und vielen Sünden geschiehet. Die Städte seien in einem 
solchen Stande, daß sie kaum das Wenige, so sie Ihrer Majestät geben 
sollen, abtragen, während sie doch aller Apparence nach im besseren 
Stande seyn und Ew. Majestät mehr davon ziehen müssen.31 Die nächsten 
Jahrzehnte führten dann durch die staatliche Finanzaufsicht, die zu einer 
der wichtigsten Funkt ionen der Steuerrä te wurde, zur Ordnung der an-
scheinend verworrenen und unerträgl ichen Kämmereiverhältnisse.3 2 Aber 
die Aufsicht beschränkte sich nicht n u r auf die Kontrol le der Ein- und 
Ausgabeposten und ihrer richtigen Rechnungslegung, sondern erwei ter te 
sich auf die städtische Finanzwirtschaft überhaupt , e twa durch den 
Zwang zur Entschuldung oder durch Genehmigungspflicht aller Kapi ta l -

30) R. d. GD an die Kgb. K , Bln. 4. 10. 1783 u. 11. 10. 1783, Kgb. St. A., 
Ostpr. Fol. 14768, X, 214 u. XI, 64, Abschr., ungedr. Über Bürgerschaftsver-
tretungen im fridericianischen Preußen vgl. E. v. M e i e r , Die Reform der 
Verwaltungsorganisation unter Stein und Hardenberg. München und Leipzig 
1912 (2. Aufl.). S. 66 ff. u. S. 436, Anm. 51. Dort auch die ältere Kontrovers-
literatur. 

31) zit. n. G. S c h m o l l e r , Dt. Städtewesen in älterer Zeit, S. 347. 
32) ebenda, S. 347 ff. Genauere Untersuchungen fehlen. H. H e y n i k e be-

rücksichtigt diese Frage überhaupt nicht. Nur für Kgb. liegen einige Arbeiten 
vor. G. C o n r a d , Der erste Kämmerei- und Salarienetat der Stadt Kgb. In: 
Altpr. Monatschrift, 25. Bd (1888), S. 63—108. Eva L e m c k e , Die Entwicklung 
des ländlichen Grundbesitzes der Stadt Kgb. bis zum Jahre 1724. Staatsw. Diss. 
Kgb. 1924, sowie M. M e y h ö f e r , Kgb. Stadtwirtschaft seit 1724 bis zur Ein-
führung der Selbstverwaltung. Kgb. 1924, häufig. 
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Die Anwendung kameralist ischer Grundsätze auf die kommunale Wir t -
schaft ist verwaltungsgeschichtlich für Ostpreußen jedoch weniger in ter-
essant als der nachdrücklich proklamier te Vermögensschutz, weil die 
wirtschaftliche Bedeutung der Hinters tädte , abgesehen von Handels-
plätzen wie Memel, Tilsit oder Insterburg, immer relat iv gering blieb 
gegenüber der adligen und der domanialen Gutswirtschaft. Verwal tungs-
politisch bedeutsam dagegen w a r jener königliche Grundsatz der re in-
lichen Scheidung kommunalen und fiskalischen Vermögens, der den 
Städten eine neue Entwicklungsmöglichkeit auch im agrarischen Osten 
eröffnete. 

Der staatliche Dirigismus erschwerte allerdings häufig genug eine 
gedeihliche Entwicklung der städtischen Finanzwirtschaft, deren Beweg-
lichkeit vornehmlich dadurch eingeengt wurde, daß den Kämmereien der 
Weg zur Schuldenaufnahme versper r t wurde . Fü r die ostpreußischen 
Hinters tädte w a r die Verschuldung, gegen die Friedrich Wilhelm I. so 
energisch vorgegangen war , 1743 jedoch gar kein Problem mehr . Bei den 
51 Kämmere ien des Königsberger Depar tements s tanden z .B . den 34 899 
Talern Passivschulden, die sie verzinsen mußten, 44 903 Taler Akt iva 
gegenüber, für die sie Zinsen empfingen. Die Kämmereischulden der 10 
Städte des Gumbinner Depar tements be t rugen 1740 sogar n u r 883 Taler 
gegenüber einem Kapitalbesi tz von 12 337 Talern.36 Es ist hier nicht fest-
zustellen, welche Wirkungen der kameralistische Grundsatz der absoluten 
Schuldenfreiheit auf die städtische Wirtschaftskraft im einzelnen aus -
geübt hat . Dagegen kann mit Sicherheit behaupte t werden, daß die Wie-
derhers te l lung des kommunalen Vermögensstatus durch seine rechtliche 
Sicherung das kameralistische Prinzip durchbrach, weil man immer 
häufiger Bedenken trug, im Interesse der Entschuldung der Stadt Fun-

Wirtschaftsführung betrafen, in der KO an das GD, Bln. 30. 6. 1743, DZA 
Merseburg, GD. Ostpr. u. Lit. M. T. XXVI, Sect. 1, Nr. 3, u. Kgb. St. A., Ostpr. 
Fol. 14722, VII, 96. Der Inhalt der KO wurde aufgenommen in die Zirkular-
order an alle Kammern und Steuerräte, Bln. 3. 12. 1743, gedr. in: Beiträge zur 
Finanzliteratur in den pr. Staaten, 7. Stück, 2. Bd, S. 630—50. Sie ist nur ein-
mal in der Literatur erwähnt bei G. S c h m o l l e r , S. 377. Schmoller geht nicht 
auf ihre verwaltungspolitische Bedeutung ein. Auf die schlechthin grund-
legende Bedeutung der Order vom 30. 6. 1743 weist schon hin die „Erneuerte 
Instr. u. Regl. für die Pr. Kriegs- u. Domänenkammer" vom 28. 6. 1748, Art. 
XVI, gedr. in AB VII, S. 677 f. Sie wurde mehrfach wiederholt, so 1768, 1769, 
1771, 1778 u. 1779. Vgl. dazu DZA Merseburg, GD. Ostpr. u. Lit. M. T. XXVI, 
Sect. 1, Nr. 3 „Acta wegen Verwaltung des Cämmerey-Wesens in Ost-Pr. u. 
Litth." (1721—1806). 

36) Immediatbericht des Etatsmin. von Görne, Bln. 25. 1. 1743, ebenda, Sect. 1, 
Nr. 3, Ausfertigung u. Sect. 6, Nr. 1 (General-Extrakte der Kämmereieinnahmen 
und Bestände von Ostpr. u. Lit.). 
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dum zu veräußern, e twa einer geringen Schuldsumme wegen städtisches 
Immobil iarvermögen zu verschleudern.37 

For tdauernde Wirtschaftsschwäche und Kapi ta la rmut einerseits und 
staatliche Bevormundung in der Wirtschaftsführung andrersei ts haben 
übersehen lassen, daß der fridericianische Rechtsstaat schon früh eine 
wenigstens theoretisch entschiedene Abkehr von der Prax i s Friedrich 
Wilhelms I. vollzog. Dieser Wandel drückte sich nicht in einer Änderung 
der Steuerverfassung aus. Gerade sie war es, die die kommunalpoli t ische 
Bedeutungslosigkeit der kleinen Städte herbeigeführt ha t te . Seit der Ein-
führung der Akzise waren allmählich alle wichtigen städtischen Steuern 
vom Staat absorbiert worden, so daß schließlich auch noch ein finanz-
technisches Kuriosum entstand, eine Verschlingung städtischer und s taa t -
licher Zahlungsverbindlichkeiten. Der Entzug eigener Steuerquel len und 
die Nutzung städtischen Vermögens für fiskalische Zwecke, z. B. für die 
Besoldung königlicher Bediensteter, ha t te dazu geführt, daß die Städte 
ihre Verwal tung nicht mehr aus eigenen Mitteln bestrei ten konnten. Sie 
empfingen staatliche Zuschüsse, sogenannte Kompetenzgelder, aus den 
Akzisekassen. Die 51 Städte des Königsberger Departements erhielten in 
den 40er J ah ren 11 859 Taler jährlich zur Bestre i tung ihrer Ausgaben 
aus der Akzise; dagegen zahlten sie 6 841 Taler für auswärt ige Besol-
dungen und andere Posten. Bereits 1743 ha t te von Görne den König auf 
diesen Zustand aufmerksam gemacht und eine Entflechtung vorgeschla-
gen.38 Leider ist es nicht mehr festzustellen, w a n n sie wirklich erfolgte. 
Die Königsberger S tad tkämmere i ha t te jedenfalls noch 1770 in ih rem 
Etat 1896 Taler für auswärtige Gehälter ausgesetzt und wurde trotz 
eines Antrags, angesichts ihrer jetzigen derangirten Verfassung die Zah-
lungen einstellen zu dürfen, nicht davon entbunden.39 

In dieser Verflechtung kam die Abhängigkeit der Kommunen vom 
Staat deutlich zum Ausdruck. Sie mag auch Kri t iker von dem Range 
Max L e h m a n n s später zu dem Urteil veran laß t haben: „. . . die Stadt 
war in Brandenburg-Preußen nu r noch der Form nach eigenen Rechts, 
in Wahrhei t ha t te sich der Staat ihrer Funkt ionen und ihres Vermögens 
bemächtigt." 40 Das Urteil trifft aber in dieser Weise keineswegs zu, und 

37) R. d. GD an die Kgb. K , Bln. 7. 6. 1744, Kgb. St. A., Ostpr. Fol. 14723, 
VI, 52. Über den Verkauf städt. Immobiliarvermögens zur Schuldentilgung siehe 
die besonders instruktiven Beispiele bei G. B e c k m a n n , Geschichte der 
Stadt Guttsstadt. Guttstadt 1929. S. 24 f. 

38) vgl. Anm. 36. 
39) Kgb. St. A., Ostpr. Fol. 14749, IV, 116. Bis 1774 erhielten die Städte des 

Gumb. Dpts. 7824 Taler, danach nur noch 5350 Taler Kompetenzgelder. DZA 
Merseburg, Rep. 92 von Gaudi, Nr. 4, fol. 199, u. GD. Ostpr. u. Lit. M. T. X, 
Sect. 2, Nr. 6. 

40) M. L e h m a n n , Die preußische Städteordnung vom 19. Nov. 1808. Hist. 
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es hieße einen finanztechnisch e rs ta r r ten Zustand, der sich nur sehr 
schwer auflösen ließ, für den Kern der Entwicklung zu nehmen. Dieser 
lag jedoch vielmehr in der grundsätzlichen Anerkennung des kommu-
nalen Eigentums durch den Staat , der auf die städtischen Kommunen als 
Verwal tungs- und Wirtschaftsträger nicht verzichten konnte. Den Schutz 
lieh vorerst und nu r von Fall zu Fall der König und durch ihn das Gene-
raldirektor ium. Die Kriegs- und Domänenkammern blieben freilich län-
ger an der Fortsetzung der al ten Prak t iken interessiert , weil sie durch 
die Inanspruchnahme kommunalen Vermögens ihren eigenen knapp be-
messenen Haushal t entlasten konnten. Noch 1769 ha t te die Königsberger 
Kammer eigenmächtig einem Kreiskalkulator 30 Taler Gehaltszulage 
gewährt , die von fünf Städten gezahlt werden sollte.41 Als wenige J ah re 
später ein ähnliches Verfahren der Gumbinner Kammer bekannt wurde , 
erhielt sie von dem Provinzialminister des Generaldirektoriums einen 
scharfen Verweis. Es sei kein Grund vorhanden, warum die Cämmereyen 
aus denen ihnen eigenthümlich zuständigen Fonds Gehälter oder Gehalts-
Verbesserungen für Königliche Bediente herzugeben angehalten werden 
können. Und wenn man gleich in vorigen Zeiten kein Bedenken getragen, 
dieselben mit dergleichen Lasten zu beschweren und sie dadurch außer 
Stande zu setzen, die ihnen treffenden Ausgaben bestreiten oder andere 
bey denen Städten zu machende nützliche Verbesserungen vornehmen zu 
können, so bin ich jedoch weit entfernt, solches in Zukunft weiter nach-
zugeben. Bekandtermaßen ist die Bürgerschaft jedes Orthes verbunden, 
die Cämmerey im Fall der Unvermögenheit in ihren dringenden Bedürf-
nissen zu subleviren und durch Anlagen den erforderlichen Bedarf auf-
zubringen. So billig mir nun ein solches zur Erhaltung einer gantzen 
Societät eingeführtes Gesetz zu seyn scheinet, eben so gerecht und billig 
ist es auch, die bey denen Cämmerey Cassen sich ergebenden Geld Be-
stände zum Soulagement der lasttragenden Bürgerschaft sorgfältig zu 
asserviren.42 

Man kann in dieser Entwicklung gewiß einen Versuch zur Wiederher-
stellung des kommunalen Rechtsstatus der Städte innerhalb der Grenzen 
der fridericianischen Finanz- und Wirtschaftspraxis, die an keine Ver-
änderung der Steuerverfassung dachte, erblicken. Nur darf man sich nicht 
täuschen lassen von der polizeistaatlichen Bevormundung, die diese Ent-
wicklung verdeckte. Im Grunde war der Rechtsstaat hier s tärker als der 

Aufs. u. Reden. Leipzig 1911. S. 232f. Ähnlich auch schon A. W. R e h b e r g , 
Über die Staatsverwaltung in Monarchien und die Dienerschaft des Regenten. 
Hannover 1807. S. 35 f. 

41) Kgb. St. A., Ostpr. Fol. 14766, XI, 169 u. 14762, VI, 249. 
42) Etatsminister von Gaudi an die Gumb. K , Amt Balga, 22. 6. 1777, DZA 

Merseburg, Rep. 92 von Gaudi, Nr. 20, Konzept, ungedr. Der Vorfall, der das 
Schreiben veranlaßte, in Kgb. St. A., Ostpr. Fol. 14762, VIII, 218. 
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Polizeistaat. Es ist nicht zu bestreiten, daß die Armut vieler ostpreußi-
scher Kleinstädte den Eindruck ihrer kommunalen Unselbständigkeit 
noch verstärken mußte. Städte, denen in Klagesachen das Armenrecht 
und im Dienstverkehr Portofreiheit gewährt wurde, damit sie überhaupt 
ihren Verwaltungsgeschäften nachgehen konnten, waren nicht in der 
Lage, die Wirtschaft ihrer Bürger zu befördern.43 Hinzu kamen die Ab-
hängigkeit von staatlichen Zuschüssen bei jeder wirtschaftlichen Unter-
nehmung und die Verfügungsbeschränkung über das eigene geringe 
Kämmereivermögen. Aber diese Momente geben nicht den richtigen 
Maßstab zur Beurteilung der verwaltungspolitischen Bedeutung der 
Kämmereirevision von 1743 ab. Diese rief eine Entwicklung hervor, die 
sich gleichsam unter der Decke und unter dem Zwang und Schutz des 
absolutistischen Staates vollzog. Die Investition ostpreußischer Kämme-
reikapitalien in die schlesischen Bergwerke zu Boegendorf und Ditt-
mannsdorf, wie gering auch immer die Anteile und die Erträge gewesen 
sein mögen, war möglich auf der Grundlage eines gesicherten städti-
schen Besitzes, dessen Kapitalisierung lohnte, weil die Zinsen in den 
Stadtsäckel und nicht in den königlichen Tresor flössen.44 

Wenn Friedrich der Große auch nicht bereit war, die alte Steuerver-
fassung in Ostpreußen, die die Städte zugunsten des Landes benachteiligte, 
zu reformieren, so bedeutete doch die Kämmereipolitik wenigstens eine Art 
wirtschaftlichen Ausgleichs und Stärkung der kommunalen Vermögens-
substanz, auf die der Staat angewiesen war, wenn er die Städte als Wirt-
schafts- und Verwaltungsträger in seinem eigenen Interesse ausnutzen 
wollte. Hier zeigt sich nun ein enger, wenngleich auch aus den Akten 
nicht unmittelbar nachweisbarer Zusammenhang mit der Wahlrechts-
frage und der städtischen Magistratsverfassung. 

Unter der vorfridericianischen Kommissariatsverwaltung war es üblich 
geworden, keine Ratsmitglieder als Kämmerer einzustellen, sondern je-
manden aus dem Stadtgericht oder der Bürgerschaft zu diesem Amte zu 
ernennen. Die Steuerräte hatten darauf bestanden, weil sie glaubten, 
der Kämmerer würde das städtische Vermögen besser verwalten, wenn 
er vom Magistrat unabhängig bliebe, dieser aber wiederum würde den 
Kämmerer desto besser kontrollieren können. Die Erfahrung lehrte je-
doch, daß der Zweck nicht erreicht wurde; es stellte sich vielmehr die 
nachteilige Folge ein, daß die Magistraete des Cämmerey-Wesens sich 
entzogen und solche der Besorgung der von ihnen nicht gewehlten, son-
dern von dem Commissario loci den Cammern vorgeschlagenen und 
bestellten Cämmerern schlechthin überlassen haben; wobey dann manche 

43) siehe dazu die versch. Aktenstücke in AB XIII, S. 448—50. 
44) „Acta wegen Engagirung derer Pr. u. Litth. Cämmereyen bey dem 

Schlesischen Berg-Bau" (1771—1778), DZA Merseburg, GD. Ostpr. u. Lit. M. T. 
XXVI, Sect. 1, Nr. 23. 
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Cämmerey merklich gelitten hat.45 Die Wahl des Kämmerers durch den 
Magistrat wurde 1748 wieder eingeführt. Es handel t sich hier im Grunde 
darum, den Magistrat in die volle städtische und staatliche Verantwor-
tung zu stellen. Das war auch der Sinn einer späteren Verfügung, wo-
nach die Bürgermeis ter künftig gemeinsam mit den Kämmere rn den 
Stadte ta t unterzeichnen mußten, es mag solches bishero zu seinem officio 
gehöret haben oder nicht.*" 

45) Bericht der Kgb. K. an das GD, Kgb. 25. 4. 1748, ebenda, Sect. 3, Nr. 1, 
Vol. I, Ausf., ungedr. 

46) R. d. GD an die Kgb. K , Bln. 15. 1. 1780, Kgb. St. A., Ostpr. Fol. 14764, 
II, 30, Abschr., ungedr. Diese Verfügung ist eingegangen in die neuen Rat-
häuslichen Reglements der ostpr. Städte, die alle älteren außer Kraft setzten 
(grundlegend war bisher das sog. Kombinationsregl. vom 12. 6. 1723), und 
zwar als Art. I, § 15 u. § 16. 

Mitteilungen 

Beiträge zur Bevölkerungsgeschichte und Statistik 
der Niederlausitzer Wenden 

E. T s c h e r n i k hat in seinem 1954 erschienenen Buche „Die Entwicklung 
der sorbischen Bevölkerung" *, wie er im Vorwort betont, alle wesentlichen 
statistischen Aufzeichnungen, amtliche wie private, über wendische Bevölke-
rungsfragen zusammenfassend dargestellt, die seit 1832, für das preußische 
Wendengebiet erst seit 1843, bis zum Ausgang des Zweiten Weltkrieges ver-
öffentlicht worden sind. Die folgenden Ausführungen bringen auf Grund von 
archivalischen Quellen einige Ergänzungen zu Tscherniks Arbeit, und zwar für 
die N i e d e r l a u s i t z . 2 

Für die Zeit vor der Reformation besitzen wir aus diesem Gebiet so gut 
wie keine Angaben, die sich statistisch oder kartographisch einigermaßen ein-
wandfrei verwenden ließen. Einen gewissen Ersatz gewähren allenfalls die auf 

1) Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Veröffentlichngen des 
Instituts für Slavistik Nr. 4. Akademie-Verlag. Berlin 1954. 

2) vgl. R. L e h m a n n , Das Wendentum in der Niederlausitz um das Jahr 
1857 und die Frage eines Stipendiums für wendische Theologiestudierende. In: 
Aus der Heimat. Für die Heimat. Senftenberg 1928, Nr. 20 (6. IX.) und 21 (20. IX.), 
D e r s . , Zur Kartographie und Statistik des Wendentums in der Niederlau-
sitz. In: Aus der Heimat. Für die Heimat. Senftenberg 1931, Nr. 17, 19 und 
20. D e r s., Ein tabellarischer Bericht von 1812 über den Gebrauch des 
Wendischen in Kirche und Schule im Cottbuser Kreise. In: Niederlaus. Mitt. 21 
(1933), S. 55—79. 


